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Das neue Gesetzbuch der Kirche.
Kirche und Staat im Codex juris canonici.

(Fortsetzung.)

Dass die Kirche bei aller Wahrung ihrer eigenen
Souveränität die Rechte des Staates achtet, dafür ist
can. 3 des Godex ein Beweis. Der kirchliche Gesetz-

geber erklärt hier mit einer Klarheit und Loyalität, an;

denen nichts zu deuteln jist: „Die Canones des Cod'éix

schaffen die vom Apostolischen Stuhle mit verschiedenen

Nationen abgeschlossenen Konventionen keineswegs ab,
noch ändern sie an ihnen etwas; sie bleiben also wie
bisher in Kraft, und entgegengesetzte Vorschriften die-

ses Codex stehen dem nicht im Geringsten entgegen" *).

Durch diesen can. 3 und seinem Vergleiche mit
can. 4, wo explicite von dem päpstlichen Privilegien
die Rede ist, dürfte die bekannte Streitfrage über den!

rechtlichen Charakter der Konkordate ; endgültig im
Sinne der sog. Vertragstheorie entschieden sein, nach'

welcher die Konkordate zweiseitige, öffentlich-rechtliche

Verträge sind^).
Ein solches Konkordatsrecht wurde für die Diö-

zese Basel geschaffen durch die Konvention vom 26.

März 1828 zwischen dem ,H1. Stuhle und den Ständen

Luzern, Bern, Solothurn und Zug und durch die ihr

entsprechende Zirkumskriptionsbulle „Inter praecipua"
vom 7. Mai 1828. Wie in dieser' Konvention schon vor-
gesehen, traten später Aargau und Thurgau (Konven-
tionen vom 2. Dezember 1828 und 11. April 1829 und

Bulle „De animarüm salute" vom 23. März 1830) diesem

Vertrage förmlich bei, und auch Baselland gab am' 6.

Oktober 11829 eine Beitrittserklärung ab. Auf diesem
Konkordatsrechte beruht u. a. die Zusammensetzung des'

Basier Domkapitels, der Verleihungsfnodus' seiner Digni-
täten und Kanonikate und die Wahl des Bischofs durchl
das Domkapitel "). Es bleibt gemäss can.; 3 als! Vertrags-
recht, das nicht einseitig aufgehoben werden kann, auch;

nach Inkrafttreten des Codex (Pfingsten 1918) bestehen.
Es lässt isich aber nicht leugnen, dass manches in ihm sich

überlebt hat. Da;s(s z. B. die Solothur.ner Regierung, dies

einst katholisch, jetzt mehrheitlich aus Protestanten, Alt-
katholiken und Konfessionslosen sich zusammensetzt, noch

immer die Mitglieder einer kirchlichen Korporation ern

nennt, ist, trotz des formellen Konkordatsrechts, ent-
schieden 'eine Anomalie. Aargau hat, von einem' fei-

neren Taktgefühle geleitet, seine bezüglichen Kornpe-
tenzen der römisch-katholischen Synode übertragen.
Auch für Kantone, deren Regierung zwar noch mehr-,

heitlich katholisch, deren Staatsverfassung aber paritä-
tisch ist, wäre eine moderne Revision durchaus! ami

Platze. — Der Bistumsvertrag (Art. 5 und 12) spricht
dem Domkapitel simpliciter das Wahlrecht das Bischofs'

zu. Ueber den Modus, der Wahl bestimmt er nichts'.

Im päpstlichen Exhortation.sbreve vorn 25. Sept. 1828,

wurden die Domherren ermahnt, nur Kandidaten zu

wählen, die den Regierungen nicht missliebig („non mi-
nus grati") sind. Das' [gebräuchliche Vorlegen! der Wahl-
liste durch das Domkapitel stellt sich nur als' ein Mittel
dar, dies zu erfahren. Schon mehrere Male angewandt,
könnte es jedoch als' ,eine Art Gewohnheitsrecht ange-
sprOchen werden.

Jedenfalls steht e's den Diözesänständen nur zu ge-

gen einen Kandidaten diese „Exclusive" geltend zu ma-

chen, den sie aus triftigen; Gründen als! „minus' gratus"
bezeichnen können*). Ausgeübt von ,akatholisch'er' Seite

*) „Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum vaiiis
Nationibus conventiones nullatenus abrogant; eae idcirco peiinde
äc in praesens vigere pergent, contrariis huius Codicis prae-
scriptis minime obstantibus."

^) Pius X. hat in seiner 'Encyclica „Vehementer nos" vom
IL Februar 1906 dem französischen Konkordat von 1801 die-
seil Vertragscharakter auf's Klarste zugesprochen: „Apostolicam
Sedeni inter et Rempublicam Gallicam conventio eiusmodi

•ntercesserat, cuius ultro et citro constaret obligatio cuiusmodi

plane sunt, quae inter civitates legitime contrahi consue-

verunt."

3) s. Artikel „Bischof, Domkapitel und Domherrenwahlen".
K.-Z., 1914, S. 53 ff.

4) Auf die Anfrage, was lunter dem „minus grati" des er-
wähnten Exhortationsbreve zu verstehen sei, gab der hl. Stuhl

die Antwort: „Ea verba „minus grati" juxta declarationes jn
Brevibus Apostolicis antea directis ad Amplissimos Episcopos
Treviren. (Trier), Gnesnen et Posnonien. (Gnesen-Posen) con!-

tentas ita intelligenda esse, ut capitulum non quidem Candida-

tum eligere teneatur e numéro eorum, inter quos Guberniorum

Deputati electiones fieri posse permittunt, sed lib er täte'
gaudeant, eos ecclesiasticos viros praeferendi, quos pietate,

doctrina, prudentia aliisque virtutibus praecellere intelligant,

L
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wird sie noch odioser. Der Stand Aargau hat das Unge-
hörige auch dieser Einmischung in Angelegenheiten, einer
andern Konfession herausgefühlt und überlässt auch die
Deputation zur Bischofswahl der römisch-katholischen
Synode.

Ein Konkordatsrecht besteht in der Schweiz ferner für
den Kanton Tes sin in Kraft auf Grund der Kon-
ventionen zwischen dem Hl. Stuhl und dem' schweizeri-
sehen Bundesrate vom 1. September 1884 und 16. März
1888. Durch diese Konventionen wurde der Kanton Tes-
sin von den Diözesen Gomo und Mailand losgetrennt
und kirchlich einem apostolischen Administrator unter-
stellt. Seine Ernennung kommt dem! apostolischen Stuhle

„im Einverständnis mit dem; Diözesanbisch'ofe", d. h.

mit dem Bischöfe von Basel z'u, dessen Bistum! die ,apo-
stolische Administratur angegliedert wurde und der des-

wegen den Titel „Bischof von! Basel und Lugano"
fü h r t®).

Für St. Gallen steht das' durch die Konvention
vom 7. November 1845 geschaffene Konkordatsrecht in

Geltung. Für die Wahl des' Bisdhofsi gilt wesentlich' das'

Gleiche wie im Bistum' Basel. 'Der Kandidat soll demj k a -

tholischenAdminiistrationsrat nicht mistehebig
sein. Die Wahlart der Domherren ist ähnlich der für
den Aargau jetzt zu Recht bestehenden. Die Kandi-
datenliste wird vom Kapitel dem' katholischen Ad-
m in i s t r a tio n s r a t vorgelegt. Für die in' den unge-
raden Monaten vakant gewordenen Kanonikate' steht dem

Kapitel das definitive Ernennungsrecht zu, für die ge-
raden Monate dem Bischöfe®).

Die Staatsfreundlichkeit des Codex juris' canonici

zeigt sich nicht nur in can. 3, dessen Wortlaut fast

skrupulös zu nennen ist. Im Eh er echte (can. 1012

—1143) werden ausdrücklich die Rechte des Staates be-

zügüch der bürgerlichen Folgen der Ehre gewahrt:

„Die Ehe der Getauften untersteht nicht nur dem

gött ichen, sondern auch dem kanonischen Rechte, doch
unbeschadet der Kompetenz der Staatsge-
wait bezüglich der rein bürgerlichen Fol-
gen der Ehe" (1016)').

So gibt der Codex dem Staate auf delm Gebiete
des christlichen Eherechtes was' des Staates ist. Der
zwischen Christen geschlossene Ehevertrag ist nach ka-
tholischem Dogma ein Sakrament und untersteht des*
halb nicht der Staatsgewalt. Diese Glaubenswahrheit
ist niedergelegt in can. 1012: „§ 1. Christus der Herr
erhob 'den Ehevertrag zwischen Getauften! als solchen

quosque minus gratos Oubernio non esse censeant, sive ex
conditione atque indole personarum, sive ex praecedentibus ip-
sius Gubernii factis, sive a Ii is' ad hi bit is ratio, ni-'
bus ad rem cognoscendam accomodatis atque oppor-
tun is." (s. Statuta Capituli Cathedralis Basileensis, Solothurn,
1867, wo sich auch idie übrigen Dokumente befinden.)

5) s. d. Text der 'Konvention von 1888 im ersten Bande
der Sammlung „Luzernische Gesetzgebung", Räber u. Cie., 1899.

®) s. den Text der Konvention bei 'Nussi, Conventiones-

p. 269. Pius IX. ratifizierte sie durch die Bulle „Instabilis
rerum natura" vom 8. April 1847.

„Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum di-

vino, sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis'
circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus."

zur Würde eines Sakramentes. § 2. Deswegen kann!

unter Getauften kein gültiger Ehevertrag zustande

kommen, ohne das's er von selbst ein Sakrament

ist" s). Sie wurde schon ausgesprochen! in der Kon-

stitution „Auctorem fidei" Pius' VI. vom 28. August
1704, im Syllabus! Pius' IX. (n. 66, 73) und vom Leo XIII,
in der Encyclica „Arcanum" vom! 11. Februar 1880. Die'
Stellung der Kirche zur Zivilehe ist bekannt.

(Pius IX., Allocution vom 27. September; Leo XIII.,
Encyclica ,,Inscrutabili Dei cönsilio" vom 21. April 1878

und zitierte „Arcanum divinae sapientine". Der Clq-t

dex erwähnt die Zivilehe njur im Strafrecht (can.

2356, 2388).
D'urch die can. 1050 und 1080 wird die staatliche

Gesetzgebung bezüglich des E h e h i n d e r n; i s's' e s' der
sog. bürgerlichen Verwandtschaft rezipiert:
verbietet das Staatsgesetz mit Rücksicht aiuf das Ver-

hältnis der Kindesannahme jem'andem! zu heiraten, oder

erklärt sie ihn deshalb unfähig zur Ehel, so gilt dies

auch für's Kirchen recht (vgl. Z.-G.-Bl 100. 3., 120.).

Can. 1508 rezipiert für die Verjährung und Er-
Sitzung von K i r c h e, n g ü t e r n die; Staatsges'etze über

Verjährung und Ersitzung. In den folgenden Canones

(1500—1512) werden freilich einige Sachen und Rechte

davon ausgenommen, vor allem! ,alles, was göttlichen
Rechtes ist. Immobilien und kostbare Mobilien, Rechte

und Klagerechte des' Hl. Stuhles verjähren erst nach

hundert Jahren und die einer kirchlichen juristischen
Person nach ,30 Jahren. Zur Prescription ist die bona

fides während der ganzen Praescriptionszeit erfordert.

Can. 1520 erklärt das staatliche Obligatio-
nenrecht für das Kirchenrecht und kirchliche Materien

als verbindlich, vorbehältlich des göttlichen Rechtes und

entgegengesetzter, ausdrücklicher kanonischer Gesetze.

Die Frage, ob das' römische Recht als subsidiäre

Rechtsquelle für das kanonische; Recht beizubehalten, oder

ob die modernen Staatsrechte an seine Stelle zu setzen

seien, hat die KodifikationiskommisSion lebhaft interest

siert. Durch can. 1508 und 1520 ist bezüglich der Prae-

scriptum und des Vertragsrechtes' in letzterem Sinne ent-

schieden worden. Es schafft dies manche Konfliktsstoffe

beiseite Und fördert die Eintracht und das gegenseitige

Verständnis von Staat und Kirche.
Bemerkenswert sind in dieser Beziehung auch die

canones, welche sich' auf das' Privilegium fori
beziehen. Can. 120, § 1, hält zwar prinzipiell am eigenen

Gerichtsstand der Kleriker fest®). Zu ihrer Verklagung

beim Laienrichter ist die /Erlaubnis des' Bischofs' des

Klageortes erfordert. Diese Erlaubnis soll aber der Or-

dinarius, besonders wenn der Kläger ein Laie ist, nicht

ohne triftigen 'und schweren Grund verwleigern,
besonders, wenn der Bischof sich vergebens' bemüht hat,

den Streit z'u schlichten (Can. 120, § 2). Die Strafe der Ex-

8) „§ 1. Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit

ipsum contractual matrimonialem inter baptizatos. § 2. QW

inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistera

quim sit eo ipso sacramentum."
®) „Clerici in omnibus causis sive contentiosis, sive crinu*

nalibus apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent, nisi flbtf

pro locis particularibus legitime provisum fuerit."
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kommUnikation tritt: nur mehr ein, wenn hohe kirchl. Wür-,
denträger mit Missachtung des Privilegium! fori vor den
Laienrichter gezogen; werden (can. 2341), und für Orte,
wo etwla's anderes legitim Vorgesehen ,ist, gilt auch der ge-
meinrechtliche can. 120 nicht. Unter diesem „nisi aliter pro
locis particularibus legitime provi sum' fuerit", ist ins'-'
besondere das Konkordatsrecht zu verstehen, aber auch
eine „donsüetudo contra legem" kann vom' Bischöfe!
toleriert werden, wenn sie hundertjährig und unvor-
denklich ist (can!. 5); Im 'Godepc sind so die- Vorschrif-
ten des (Motu Proprio „Quantavis diligentia" vom 9.
Oktober 1911 gemildert. Das Gleiche gilt auch von
der „Professio fid ei", zu der nur die Professoren
der Seminarien und kanonisch errichteten Universitäten'
verpflichtet werden (can. 1406).

Auch in anderen Canones achtet der Codex wohl-
erworbene Rechte der Laien. So wird in can. 455 dem
Bischöfe das Ernennungsrecht der Pfarrer zugesprochen,
„aber unbeschadet dés' Privilegiums; der Wahl .oder
Präsentation, wenn es jemandem' legitim zukommt".
In der Verwaltung der Kirchengüter sieht der
Oodex die Teilnahme von Laien vor und nimmt be-
treffs der Wahl der Kirchenräte etc. Rücksicht auf die
legitimen Gewohnheiten und die Partikularrechte (can.
1182, 1183, 1185).

Die Kirche sieht im 'Staate nicht ihren Gegner. Sie
anerkennt in ihm eine von Gott angeordnete Institu-
tfon, die in der Natur des Menschen, wie sie der Schöp-
fe,r geschaffen, ihre starken Wurzeln und ihre heiligen
Fundament besitzt. Benedikt XV. hat noch in seiner
Encyclica „Ad beatissimi" vomi 1. November 1914 mit
lehrgewaltigem Worte auf diese christliche Wahrheit hin-

gewiesen. Für die ,irdischen Dinge ist der Staat nach
kirchlicher Lehre sein eigener Herr und Souverän,
freilich in den Schranken der Moral.

In ieinem bemerkenswerten Artikel im Luzerner „Va-
terland" : „Eine neue Religion?" (Nr. 49 vom 27. Fe-

bruar) wurde vor einer „masslosen Ueberspannung des

Staatsbegriffs" gewarnt. „Die Religion soll nach un-,

serer, nach christlicher Staatsauffassung nicht die Staats-

allmacht fördern, sondern eine starke Schutzwehr den

individuellen Freiheit gegen sie bilden."
Eine solche Schutzwehr gegen den Staatsabsolutis-;

mus ist errichtet im' neuen Gesetzbuch der Kirche. Die
Kirche tritt im Codex juris canonici als souveräne Ges

setzgeberin iaüf, in den „himmlischen Dingen", die ihr
Oott zugeteilt hat, wie Leo XIII. pagt. Oder um wie-
der ein Wort des grossen Görres anzuführen : „Die
Kirche ist nicht des Staates Hintersasse. Wo an der

Umfriedigung des Münsters die Gerechtigkeit der Kirche

beginnt, dort endet die Gewalt des Staates"").
Und diese „Gerechtigkeit" oder Rechtsgewalt der

Kirche verträgt sich auch mit der „individuellen; Freiheit".
Can. 1351 deis Codex juris canonici ist da massgebend,
welcher verfügt: „Ad amplexandam' fidem' catholicajm

nemo invitus cogatur: Niemand werde gegen seinem

") Der Kampf der Kirchenfreiheit mit der Staatsgewalt
der katholischen Schweiz, am Udligenschwyler Handel dar-

gestellt von J. Görres. Strassburg 1826.

Willen zur Annahme des katholischen Glaubens ge-
zwunge'n." v. v.. E.

(Fortsetzung folgt.)

Herrn Regierungsrat J. Düring
dem unermüdlichen, hervorragenden Arbeiter für dast

engere und weitere Vaterland, dem treuen Katholiken,
dem weisen Politiker, der das Ideal nicht aus den;

Augen verliert und das Erreichbare unverdrossen er-
strebt, dem Förderer des Schul-, Erziehungs- und BiR
dungswesens, dem väterlichen Freunde der Aermsten!
und Zurückgebliebenen unter den Kindern und ganz be-
sonders auch dem ernsten und weitblickenden Förderer
und Festiger für das interess'ive Verhältnis; von Kirche
und Staat, in enger Fühlung mit der Kirche, F r e u n -
desgruss und den Glückwunsch der Redak-
tion zum 25-jährigem Jubiläum als Regierungsrat. Möge
er noch eine lange Reihe von Jahren im Geiste seines;

Losungswortes —: ich diene — weiter wirken, wie
er selbst bei der Feier im katholischen Vereimshäusei

es versprach : im Hinblick auf Gott, dessen Autori-
tät sich im Staate geltend macht und im Hinblick auf
das allgemeine Wohl. Staatsdienst ist nur Gottesdienst
und Volksdienst. Noch warten seiner grosse Aufgaben!

Osterzeitskizzen.
Von Pfarrer Widmer, Steinhausen.

Karfreitags-Predigtgedanken.
Christus trug selbst unsere Sünden an seinem Leibe,

auf dem Holze, damit wir, den Sünden abgestorben,
dear Gerechtigkeit leben. (1 Petr. 2.)

Einleitung: Draussem in der Wüste das Volk Israel,
abermals murrend gegen Gott. Strafe: Die Schlangen,
deren Biss brannte wie Feuer und tödlich war.

Moses richtet auf Gottes Befehl die eherne Schlange,

auf, damit alle, die zu ihr mit Vertrauen emporblicken,
gerettet werden.

Heute, Karfreitag, mitten in der Wüste des Wel'itH

krieges versammeln wir 'uns mit Millionen des' unser-
wählten Gottes- und Christenvolkes und blicken empor,
nicht auf die eherne Schlange, sondern auf den, der,

der Schlange Biss 'und Wunde ,am ganzen Menschenges
schlechte heilen wollte in seinem Blute, im Erlösungs'-'
tode,. Karfreitag! Mit Andreas grüssen wir das Kreuz:
Ave Crux spes unica! Wir beten dich an; Herr Jesus'
Christus Und 'sagen dir Dank ;. denn durch dein Kreuz blast
du die ganze Welt erlöst! Heute nun, wo. wir Aug in
Aug dem Gekreuzigten gegenüberstehen, wollen wir vomi
Kreuze reden und uns die Frage stellen:

1. Warum wollte unser Erlöser am Kreuze sterben?
2. Welche Vorsätze wollen wir an die Betrachtung

knüpfen?
I.

Wer wurde ehemals zum' Kreuzestode verurteilt? Nur
die grössten Verbrecher: Strassenräuber, Meuchelmör-
der, Aufrührer, untreue Sklaven! Was heisst kreuzigen?
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Nach der G e i s s e I u n g, nachdem der nackte Leib
deis Verurteilten mit Ruten, Riemen zerschlagen war,
ging's zur Richtstätte. Dorthin trug der Verbrecher sein
Marter- Ii. Todeswerkzeug, "das Kreuz, an das er ange-'
bunden angenagelt wurde und dort blieb, bis der Tod
seinen Leiden ein Ende machte u. bis er verweist w'ar oder
von Raubvögeln verzehrt wurde. „Er selbst trug das

Kreuz."
Diese entsetzlichste Und entehrendste aller Todes-)

arten: „Zum schimpflichen Tode lasset uns ihn ver-
dämmen" (Weisheit 2, 20), wählt nun Jesus, der Er-
lösergott, zu seinem Sterben. Warum'?
a. Gehen wir in's Paradies: Die Stammeltern unter dem

Baume! Am' Baulme geschieht die Sünde — am!

Baume soll 'die Erlösung geschehen :

Präfation de Passione : „Wahrhaftig, es ist billig
und heilsam, dass wir imimer und überall dir Dank
sagen, heiliger Gott, allmächtiger Vater, ewiger Gott,
der du das Heil des menschlichen Geschlechtes am
Holz a des Kreuzes begründet, damit, von wannen
der Tod seinen Ursprung erhielt, vori
dort das Leben erstünde und der, welcher
am Holze, siegte, auch am' Holze besiegt
würde durch Christum unsern Herrn." Also auch demi
bösen Feinde gilt: in quo peccaveris' in eo et pu-
nie,ris.

b. Die Sünde geschieht, die Strafe folgt. Verflucht die
Erde; vom Baumle kommt der Fluch.

„Verflucht von Gott ist derjenige, der am Kreuze
hängt" (V, MoS'. 21, 23). Christus| hebt den Fluch und!

bringt den Segen. Er hat sich selbst zum Lösegelde
für alle hingegeben (I. Tim. 2, 6).

c. Zum Verbotenen Baume erheben die Stam'm'eltern ihren
Blick... Menschen wollen Gott sein... eritis sicut
dei! Jetzt kommt der Gott vom Himmel, hängt am
Baume des Kreuzes und sühnt als' Erlöser den Men-
schenstolz in unendlicher Schmach. „Ich bin ein'

Wurm und kein Mensch, der Leute Spott und die
Verachtung des Volkes" (Ps. 21. 7.).

Christenseele! Schau deinen Erlöser an,, wie s'ein

blutunterlaufenes ,Auge schmerzdurchzuckt nieder-
blickt in deine Seele, dieweil das göttliche Haupt,
von Dornen umwunden, sich niederbeugt, dir ent-

gegen.
d. Die verbotene Frucht vom Baume wollen sie ge-

niessen, die irregeführten, weil in der Versuchung!
sich nicht lan Gott erinnernden Stammeltern... O Ge-
ns'ussucht der Welt, hier am Baume grundgelegt, höre
wie der Erlöser sühnt... Sitio! Sie geben mir zur
Speise Gallle, und in meinem D'urste tränkten sie
mich mit Essig." (Ps. 68, 22.)

c. Dije rlote Frucht am Paradiesesbaum'e — die blu-,
tig rote Frucht der Liebe am Kreuze hängend. „Sie
haben meine Hände und meine' Füsse durchbohrt,
alle meine Gebeine hab'eW sie gezählt." (Ps; 21, 17.)

Von de,r Fussohle bis zum Scheitel ist nichts Ge-
Sundes an ihm, sondern Wunden, Striem'en. und hohel
Beulen. Is: 1, 6. Blut Christi, tränke! mich!

f.. Am Bhnme des Paradieses ist die Sünde kaum ge-
schaben, da sehen die Stamm'eltern, dass' sie nicht

bekleidet seien, die Sünde gebar die Begierlichkeit.
— Stachel des Fleisches Sünden unserer Tage
Nacktkultur etc., — diese Sünde dauert fort. — Wq
ist die Sühne? „Meine Kleider haben| sie unter sich'

verteilt und das Doos geworfen über mein Gewand."
(Ps. 21, 19.) JasUs nackt und bloss am Kreuze! Sün-
den des Fleisches, kommt, euer .Opfer blutet am
Kreuze. j

g. Am Baume geschieht die Sünde Fort mit euch, aus

dem Paradiese. Sterben tnüsst ihr.... Dasi Kreuz dräu-

sen, ausser der Stadt errichtet, dort iimi Tode des

Erlösers das neue Leben ifiir die! Welt, — — für
den Himmel.

h. Der Baum, der das' Paradies beherrscht — der Kreu-t

zesbaum bojch erhoben, in der Erde —' dass' allej

es sehen, Idie kommen und gehen, gegründet, auf

der die Sünde geschah, aber zum Him'mle'l weisend,

von wännein Ider verheisisene Retter kam, der zum

Himmel führt. Erhoben über die .Erde ; Mittler zvvi-

sehen Himmel und Erde, — verlassen von Gott, wie
die ersten Eltern vom Gott Verstössen: „mein Goltt,

mein Gott, warum! hast' Du Irnich verlassen !" (Ps.

21. Reis'piie in me!)
Schau Idas Kreuz, du Welt, Sage dir, was' deine

Seele wert ist, lb. Christ, und w|as die Sünde ist

II.

Krijegshilder zeigen uns oft betende Soldaten vof

dem Kjreujz am' Wege; an Felskreuzen, bei Blergkreu-i

ze,n, Stationen Jetc. Sie empfehlen 'sich in die Wunden

Jesu und dann im Vertrauen auf den Gekreuzigten und'

seine Gnade vorwärts, zum Siege oder Tod.
Was ist das Menschenleben Militia vitai hominis'situ

per terram — In kathol. Gegenden, — sonst doch

wohl in deiner kathol. Stube, — so viele Kreuze auf

Weg und Flur und Feld! — Nicht sinn- und gedan-

kenlos Vorübergehen! „O ihr alle, die: ihr am Wega

vorbeigehet, gebet acht und schauet, ob ein Schmerz

gleich sei meinem jScbmer'ze." (Klaget. 1, 12.)

Mann der Arbeit, BaUer, Sorgenkind, erhebe in

schwerer Stunde, weg vom Pflug und w|eg von def

Hacke, Aug und Herz zum Kreuze;... wenn der Zorn

sich regt, — wenn, Missmut kommt..., wlenn Verluste

und Enttäuschungen dich nieder.... Sursum, empor zum!

Kreluze Aug und Herz, himm'elwärts. „Christus' hat für

uns gelitten und euch ein Eieispiel hinterlassen, damit

ihr seinen Fusstapfen nachfolget, er, der keine Sünde

beging" (I. Petr. 2.), und iCh? — Habe ich keine

begangen, habe ich nichts zu sühnen, zu büs'sen? Wie

wird's dir? Osterzeit, Gnadenzeit. — Bieichfjzeit! Habe'

Mut, Vertrauen! Wären deine Sünden rot wie Schau

lach, Chri'sti BJut ist röter und glänzt erlösend dem

Himmel zu ; ungezählt Die Wunden, Striemen,

Blutstropfen sind zahlreicher, -waren hbllenheiss' deine

Stünden Und höllenrCif du djurch sie: Christi Herzblut

ist heisser, seine Liebe: zu Gott und zu dir brennender.

Für alle ist Christus gestorben. Er hat sich selbst zum

Lösegeld für alle hingegeben Hoffe Und baue also

auf den lebendigen Gott, welcher* ist der Retter aller

Menschen, vorzüglich des Gläubigen (I. Tim. 4, 10)-
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Hoffe, aber bereue, hoffe' aber bekenne, hoffe, aber
büsse. Nunc dixi, nunc coepi, Mit Thomas; die Hand
zum Treu'ächwure in Jesu Herz und Jesu: Wunden.
Ich will mich ernstlich bessern, mein Herr und mein
Gott, dann ist Jesus' Christus' die Versöhnung für un-
sere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt! (I.
Joh. 2, 2.)

Schlussgedanke : Philipp Neri hört von einer from-
men, schwer angefochtenen Seele, dass sie entsetzlich'
zu kämpfen habe mit der Versuchung, sie werde ewig'
verdammt, sö dass der armle Mensch fast verzweifelte.
Philipp besucht 'den armen Menschen und fragt ihn :

Sage mir, für wen ist der Sohn Gottes am Kreuze ge-
sterben Antwort des Armen: Für die Sünder! Und
wer bist du, fragt der Heilige weiter. Ich bin ein grossen
Sünder! Also schlos's' der Heilige: wenn Christus für
die Sünder gestorben ist, dann: ist der Himmel dein!

TrOst f ii r A ei n g s 11 i c h e Das Lamm Gottes
hat auch deine Sünden hinweggenomm'en. „Jesus
Christus hat uns geliebt und uns gewaschen von un-
sern Sünden mit s enein Blute! (Offenb. 1, 5) etc.

Also dann: Mut und Gottvertrauen Der liebe Hei-
land hat uns erlöst und gerettet am Stam'm'e des'

Kreuzes.

In deine Wunden verberge mich,
Von dir lass nimmer scheiden mich!
Vor dem bösen Feinde beschütze mich!
In der Todesstunde rufe mich,
Damit ich möge loben dich,
Mit 'deinen Heiligen ewiglich. Amen.

(Fortsetzung folgt.)

Liturgisches.
Unter diesem Titel steht in der letzten Nummer

der Kirchenzeitung (Nr. 9, S. 75) ein Artikel, welcher
geeignet ist, Verwirrung anzurichten und daher not-
wendig einer Korrektur bedarf.

Es handelt sich um das' Fest des hl. Josef, 19. März.
St. Josef wurde durch das allgemeine Dekret
Pius' X. vom 2. Jujli 1911 für die ganze Kirche
als gebotener Feiertag aufgehoben; an einzelnen/
Orten war dieser Tag schon vorher durch besondere,

partiluilarrachtliche Vereinbarung mit dem Apostolischen
Stuhl als gebotener Feiertag aufgehoben worden; auch
kann es sein, dass er nach dem Dekret Pius' X. wie-
derum durch besondere Abmachung mit Rom als ge-
botener Feiertag beibehalten worden ist.

Nun kommt der Code'x mit dem! Canon 1247, der
schon dieses Jahr Geltung hat. Im Canon 1247 ist
St. Josef im § 1 als gebotener Feiertag für die

ganz e Kirche vorgeschrieben. Im § 3 dieses Ca-

nons wird gesagt: Sicubi aliquod festum ex enumerate
legitime sit :aboli tum vel trans latum, nihil inconsulta Sede

Apostolica 'innovator. Gilt dieser Paragraph 3 auch'
för das Fest des hl. Josef, nämlich für jene Orte, wo;

durch das allgemeine: Dekret Pius' X. als,

gebotener Feiertag aufgehoben wurde?

Laut Can. 22 hebt ein späteres allgemeines Ge-
setz ein vorausgehendes allgemeines' Gesetz auf,
wenn es ihm direkt entgegengesetzt ist, oder wenn es!

die ganze M,aterie des' früheren Gesetzes' neu ordnet,
D'as ist nun hier der Fall; der Can. 1247, § 1, hebt
das Dekret Pius' X. auf und tritt an dessen Stelle (als'

allgemeines Gesetz. Darüber kann' kein Zwei -t

fei sein. |

Dar Paragraph .'3, Sicubi etc., kann sich unmög-
lieh auf die allgemeine Aufhebung" durch Pius X.
beziehen, sondern nur auf partikuläre Vereinba-
rungen. Das sagt erstens schon der Wortlaut; sicubi
w e n n i r g e n d who, das deutet doch klar auf par-
Okuläre Abmachungen hin, nicht auf ein allgemeines!
Gesetz; wie könnte der' Codex von einem allgem'ei-
nen, für die ganze Kirche geltenden Gesetz
sagen: wenn es irgendwo existiert! Ganz gut kann

er aber das sagen in Bezug -auf (die besonderen
Vereinbarungen. — Wir hätten zweitens bei einer an-
deren Interpretation „einen offenbaren Widerspruch zwi-
schein '§ 1 und § 3 des Can'. 1247. Im § 1 wird St.

Josef für die ganze Kirche als gebotener Feiertag pro-
klamiert; sollte sich das „slic'ubi etc." ilmj § 3 auf di,e\

allgemeine Aufhebung durch Pius X. beziehen, sö'

würde es also hei;ss|en : Josef ist aber in! der ganzer)
Kirche aufgehoben, folglich besteht der Feiertag gar
nirgends! Warum ist aber dann dies'er. Tag im' § 1 lauf-'

geführt? Nur Um den Feiertag an einzelnen Orten, z. B.

wo 'er Patrozinium ist, als Feiertag zu retten, brauchte

man 'ihn nicht allgemein vorzuschreiben; diese beson-
deren Indulte werden ja /durch! das allgemeine Gesetz

nicht berührt. — Um also einen offenen Widerspruch
zu vermeiden, müssen wir sagen, der § 3 Sicubi etc.

bezieht sich [auf besondere, partikularrechtliche Abma-

chungen mit dem' Hl. Stuhl. Dann bekommen wir fol-
genden Stand :

Wo St. Josef gebotener Feiertag bis zum
Jahre 1911, d. h. bi;s! zium Dekret Pius' X., war,
da ist 'er heute wieder gebotener Feiertag;
das allgemeine Gesetz Pius' X. ist durch den Can. 1247

ersetzt. Wo St. Josef vor dem Dekret Pius'X. durch
besondere Indulte aufgehoben war, bleibt er aufgeho-
ben; diese besonderen Indulte waren seit 1911 bis' zum"

Erscheinen des Codex eigentlich gegenstandslos', indem
das allgemeine Gesetz die gleiche Anordnung traf, äbeifl

sie gingen deswegen nicht verloren. Wurde St. Josef
nach 1911 durch besondere Vereinbarung als gebotener
Feiertag eingeführt, z. B. als Patrozinium, so bleibt
er natürlich gebotener Feiertag, weil diese speziellen!

Indulte durch Idas allgemeine Gesetz!'nicht berührt werden.

Für die Diözese! Ch'ur wäre noch ein Wort zu sagen'

betreffend St. Peter und Paul. Dieses Fest wurde durch!

besondere Vereinbarung mit de'nr Hl. Stuhl als gé-
botener Feiertag aufgehoben und auf den folgenden Sonn-

tag verlegt; dieses Indult bleibt in Kraft, wie bisher.

Ebenso wird die besondere Vereinbarung betreffend'

die Nachheiligtage nicht berührt.

Nachdem die Kirchenzeitung diese Angelegenheit be-

handelte, war eine Darlegung im gleichen Organ nötig;

L



82

die folia officiosa der Diözese Chur werden übrigens,
die notwendige Aufklärung auch bringen.

Chur, dem 4. März 1918.

ZX/s WscAöy/rVAe Orri/ßamri.

Benedikt XV. zur Frauenfrage.
Zum 300jährigen Jubiläum' de's Ursulinenordens rieh-

tete Benedikt XV. an die Generaloberin ein vom 27.

Dezember 1917 datiertes Schreiben (A. A. S. Nr. 2, 1918).
Der hl. 'Vater bezeichnet als den Hauptgrund des'

Kriegsunglücks den Abfall weiter Kreise vom Christen-
tum, Welches das Fundament eines gesunden staatlichen
Lebens sei. „Schon lange, besonders aber seit der fran-
zösisc'hen Revolution", fährt der Papst fort, „wurde!
leidenschaftlich dahin gearbeitet, dass der wohltätige
Einfiuss der Kirche allmählich immer mehr eingeengt
und schliesslich ganz aus der menschlichen Gesellschaft
ausgeschaltet werde. Vor allem aber bemüht mian sich,,
das Frauengeschlecht der mütterlichen Sorge und
Aufsicht der Kirche zu entziehen. Denn es ist erstaun-
lieh, welch einen Einfiuss die Frau im Guten und
Schlechten auszuüben vermag: weicht sie vom' rechten
Weg ab, so ist nur allzubald die Zucht in Familie
und Staat untergraben. Und so 'sah man, wie gebildete
Frauen mit der Frömmigkeit auch alle Scham von sich'

warfen. Viele v(on ihnen Wandten sich Bestrebungen zu,
die der Natur der Frag zuwiderlaufen, nahmen geradezu
männliche Allüren an und stürzten sich aus dem' haus-
liehen Pflichtenkreise, für den die Frau geschaffen,
mitten in die Kämpfe des öffentlichen Lebens. Daher'

jene beklagenswerte Perversität der Sitten, welche durch
die Zügellosijgkeit des Krieges noch auf's Unglaub-
lichste gefördert und weit verbreitet wurde."

Der Papst sieht in der Erziehung der Töchter zu
würdigen, christlichen Famibenrnüttern ein Hauptmittel,
damit laluis den Kriegsruinen eine heue christliche Gesell-
Schaftsordnung erstehe, die von den Grundsätzen der
Gerechtigkeit und Liebe geleitet wird. V. V. E.

Seelsorgspraxis.
Beichtzeugnisse.

AAit dem IV. Fastensonntag beginnt für die Diözese
Basel die Zeit z!ur Erfüllung der O s t e r: p f 1 i] c! h t.
Wie freut sich jeder Seelsorger, wenn er seinen Pfarr-
kindern den heiligen Leib des' Herrn darreichen kann,
wie schmerzt es jeden, WCnn er iämj Schlüsse der Oster-
zeit die Wahrnehmung mächen müsls, dass nicht alle
Kinder die Stimme Christi gehört haben : „Kom'm'et alle
zu mir, ich will euch erquicken."

Wie kann der Seelsbrger aber wissen, wier zum
Tische des Herrn gegangen und wer ferngeblieben jst,
denn irgend welche Kontrolle soll er doch führen, wenn
er sich ein Bild vom Zustande seines' Sprengeis m'a-t

chen will.
Als ich vor bald zehn Jahren als Seelsorger <in

eine Landpfarrei mit 2000 Seelen zog, fand ich, dass!

in der Osterzeit die Beichtenden sprachen : „Bitte um'

Lossprechung und um ein Beichtzeugnis." Ich be-
hielt diese Gewohnheit bei und hatte es' nicht zu bes

reiuen. Sobald die Osterzeit vorüber 'ist, bringt aus!

jeder Haushaltung ein erwachsenes Familienglied diej

Beichtzeugnisse der betreffenden Familie in den Pfarr-
hof. Während fünf Tagen kommen so täglich! hundert
„Referenten" mit den Zeugnissen. Auf diese Weise'
erhalte ich eine ziemlich zuverlässige Kontrolle,
Alle Jahre Werden etliche entdeckt, die ih'rer Pflicht;
nicht nachgekommen Sind, jene werden beim pastoreilen!
Hausbesuche an ihr Seelenheil erinnert und dem Ge-

bete der Erstkommunikanten empfohlen. Auf diese Weise

wird die Zahl jener, die ihre Osterpflicht nicht machen,
imrrier geringer. Das' bewirkt, neben der Gnade Gottes,
besonders auch die- Kontrolle mit den Beicht-
Zeugnissen.

Ich meinerseits würde aus' dies'en pas'torellen Grün-

den die Verabfolgung der Beichtzeugnisse nicht aufgei
ben und könnte es! 'nicht begreifen, wenn Pfarreien;
in denen diese Uebung bis jetzt vorhanden war, dan

von abstehen würden. T. B,

Kirchen-Chronik.
Zum Nachfolger Msgr. Marchettis wurde Msgr.

Luigi Maglione ernannt. Msgr. Maglione steht im

42. Lebensjahre und gehört der Diözese Rom an. Seinen

ersten Posten in der päpstlichen Diplomatie bekleidete

er als Sekretär des Apostolischen Delegaten in Costa-

rica. Hierauf wurde er als Minutante in das Staatsse-

kretariat berufen und hatte zugleich den Lehrstuhl für

päpstliche Diplomatie an der Academiä dei Nobili inne.

Einladung
zur öffentlichen Sitzung der St. Thomas-Akademie in

Luzern Mittwoch den 13. März, nachmittags 2 Uhr,

im grossen Saale des Priesterseminars.

T raktandum:
Referat von hochwst. Herrn Stiftspropst Dr. F. Se-

gesser, bischöflicher Kommissar: „Das Studium der

Theologie im Sinnie des hl. Thomas' von' Aquin (Sutrütri

Theol. P. I. Qua est. 1. „De Sacra Doctrina). Bei die-

sem Anlässe werden die Bestimmungen des neuen Kir-

chenrechtes bezüglich des Studiums der Theologie er-

örtert werden. Das

Exerzitien im St. Joseishaus in Wolhusen (Luzern) 1918.

(Linie Luzern-Bern)

Priester: vom 15.—19. April; 15.—19. Juli; 26

bis 30. August (französ.) ; 9.—13. Sept; 23.—27. Sept'!

14.—18. Okt.; 21.-25. Okt. Lehrer: 7.-11. Oktober.

Sakristane: 1.—5. Juli. Gebildete Herren: 2.

bis 6. September. Männer und Jünglinge des

III. Ordens: 18.—22. März. Männer: 6.—10. Mab

18.—22. November. Jünglinge: 20.—24. Mai; 5. bis

9. August; 18.—22. November. Arbeiter und Ge-

seilen: 28. März bis 1. April. Frauen: 22.-26.

April, 17.—21. Juni; 4.-8. November. Tertiarfi'
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tien: 11.—15. Marz; 8.—12. juli. Jungfrauen: 8.

bis 12. April; 13. bis 17. Mai; 3.-7. Juni,; 12.—16.
August; 16.—20. September (besonders Marienkinder);
11.—15. November. Haushälterinnen derhochw.
Herren Geistlichen: 10.—14. Juni;.

Anfragen ond Anmeldungen sind zu richten an die
Direktion des St. J osef shauses in Wollru-
sen. — Die Exerzitien beginnen am Abend des erst-
genannten und enden am Morgen des zweitgenarmten
Tages.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für das Bistum Basel.

Nofa pro C/ero.
Festa S. Joseph, 19 Martii, et Dedicationis S. Mi-

chaëlis Archangeli, 29 Septembris, per Decretum S. A.
C. de 12 Decernbris, 1917, e ritu dupl. II. classiis evecta
sunt ad ritum dupl. I. classis pro universali Ecclesia.

Pnoinde sequentes mutationes; facienda Sunt in Di-
rectorio :

1") Die 18 Martii, omitt. Com'. S. Cyrilli Ep. C. et
Doct.

2«) Die 29 Septembris, integre Vesp. sunt de S.
Michaële cum Com', seq. (Ant. rr.) et Dom'.

Firmreise im Kanton Luzern.
Dem hergebrachten Turnus gemäss, wird dies Jahr

im Kanton Luzern eine Firmreise stattfinden. Der Reise-
plan ist noch nicht festgestellt. Damit aber die Herren'
Pfarrer die Zeit für den Firmunterricht bestimmen kön-
nen, wird ihnen mitgeteilt, dass die Firmreise voraus^
sichtlich gegen Ende des Monats April beginnt und
etwa vier Wochen in Anspruch nehmen wird. Gefirmt
werden die Kinder, welche vor der Vorbereitung auf
die hl. Firmung, schon wenigstens einmal gebeichtet
haben. Schon jetzt sei bemerkt, dass in Anbetracht
der Zeitverhältnisse alle unnötigen Ausgaben zu ver-
meiden sind. Dies gilt besonders von den Kleidern
der Firmlinge, sodann auch von den Mahlzeiten. Es
erscheint als Miss'braiuch, wenn den Paten die Ans'chiaf-
fung neuer Kleider für die Firmlinge zugemutet wird.
Damit die Firmhandlung jeweils nicht zu lange dauert,,
soll die Zahl der Firmlinge nirgends eine zu grosse
sein. Damit die Verteilung der Firmîînge auf die ein-
zelnen Stationen vorgenommen werden kann, werden
die Herren Pfarrer anmit ersucht, den Herren Dekane«

Ordensleben und

:: Ordensgeist::
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

Vierzig Vorträge
zunächstfür Ordensschwestern

von
Ignaz Watterott O. M. I.

Vierte und fünfte Auflage.

Zu beziehen bei
RÄBER & Cie., Luzern

I. É. Hagen: V-. <-

Die diristlidie Jungfrau.
P. Stephan' Barlocher : '

Leitstern für Eheleute.
pjarrer Widmey

Der kath. Bauer.
Elternsegen.

); Stuber:
lUnglingsfreund. i

S. StiHger: "
; Der Vater.

Eberle & Rickenbâch, Einsiedeln.

Braver Jüngling
findet gute Stelle in klösterlicher
Anstalt für Arbeit in Haus oder
Hof. Nach Prüfung eventuell auch

Eintritt in den Orden.
Sich wenden: Schweiz. Kirchen-

zeitung S. J.

Priesterkragen
sogen. Leokragen
in Prima 4fach Leinen und
in Hartgummi 4 und 4*/2 cm
Höhe, für jede Halsweite
passend ; ebenso Colarcra-
vatten liefert
Anton Achermann,

Stiftssakristan,
Kirchenartikelhandlung.

Luzern.

1 MESSWEIN
stets prima Qualitäten

J. Fuchs-Weiss, Zug.
beeidigter Messweinlieferant.

L

zu unsern Händen mit Beförderung die mutmassliche
Zahl der Firmlinge ihrer Pfarrei mitzuteilen.

Solothurn, den 1. März 1918.

Bischof von Basel.

Inländische Mission.
Alte Rechnung 1917.

a) Ordentliche Beiträge.
Uebertrag Fr. 175,586.38

Kt. Aargau : Döttingen, Hauskollekte 388 ; Vill-
mergen, Hauskollekte 700; Spreitenbach, Haus-

^kollekte, Nachtrag 43.50 „ 1,131.50
Kt. Appenzell A.-R. : Beiträge durch bischöfliche

Kanzlei St. Gallen „ 592.—
Kt. Appenzell I.-R. : Beiträge durch bischöfliche

Kanzlei St. Gallen „ 2,299.—
Kt. Bern : Soulce „ 43.—
Kt. Freiburg : Durch bischöfliche Kanzlei à conto

Beiträge aus dem Kt. Freiburg, Restsendung „ 8,059.77
Kt. Luzern : Uffikon, Hauskollekte, II. Rate 30 ;

Münster, Legat von H. Eberhard-Zimmermann
sei. 80; Flühli 173; Marbach, Nachtrag, Einzel-
gäbe 200 ; Grossdietwil, Hauskollekte II. Rate
250; Geis 70; Meggen, Hauskollekte 300 „ 1,103.—

Kt. Neuenburg : Durch bischöfl. Kanzlei Freiburg
Beiträge aus dem Kt. Neuenburg (inkl. Legat
der Frl. Estelle Jeanbourquin sei. in Fleurier 500) „ 1,129.46

Kt. St. Gallen: Bütsehwil, Nachtrag 100; Durch
bischöfliche Kanzlei à conto Beiträge, Rest-
Sendung 9,509.— „ 9,609.—

Kt. Tessin : Durch H. H. Canonieus Roggiero,
Locarno à conto Beiträge I. Rate „ 820.—

Kt. Thurgau ; Dussnang „ 250.—
Kt. Waadt: Beiträge durch bischöfliche Kanzlei

Freiburg „ 1,823.05
Total Fr. 202,446.16

b) Ausserordentliche Beiträge.
Uebertrag Fr. 74,185.93

Kt. Bern : Legat der Frl. Marie Langsue in Cornol „ 1,000.—
Kt. Freiburg: Legat von Frl. Annette Paschoud sei.

in Freiburg „ 1,500.—
Legat von Frl. Marie Müller sei. in Freiburg „ 1,000.—
Vergabung von Ungenannt in Freiburg mit
Nutzniessungsvorbehalt „ 9,600.—

Kt. Glarus : Legat von Herrn alt Kirchenrat Jos.
Fridolin Jalcober-Reust sei. in Glarus „ 2,000.—

Kt. St. Gallen : Legat von Jgfr. B. Schmucki sei.
in Uznach „ 1,000.—
Legat von HH. Pfarrer Bammert sei. in Zuzwil „ 1,000 —

Total Fr. 91,285.93

Zug, den 2. März 1918.

Der Kassier (Postcheck VII 295): Alb. Hausheer, Pfarr-Resig.
NB. Noch ausstehende Beiträge pro 1917 sind behufs

Rechnungsabschluss umgehend einzusenden.

ßr/e/Xrasfe/7.
5. C. F. Besten Dank. Wird gerne verwendet werden,!

KÜRER & C- i„ Wil Kanton
St. (Sailen

Casein Anstalt fur kirchl. Kunst
empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente
und Fahnen

wie auch aller kirchlichen Oe-
fässe, Metallgeräte etc.

Offerten, Kataloge u. Muster
stehen kostenlos zur Verfügung.

Kelche

Stolen Monstranzen

Pluviale Leuchter

Spitzen Lampen

Teppiche Statuen

Blumen Gemälde

Reparaturen Stationen

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente
liegt bei Herrn Anton Achermann, Stiftssakristan in
Luzern zur Besichtigung auf und kann zu unseren Original-
preisen auch dort bezogen werden.

tort*"r JIMIßlÖlung'
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Otto Zimmermann S. J.

Warum Schuld und Schmerz?®!/"."-
Steif broschiert m. 2.— Soeben erschienen,
man hat der pessimistischen Weltbefrachtung oon jeher

Einseitigkeit und Beschränktheit üorgeruorfen, cueil sie über-
sieht, wie das Weifübel Weltgüte neben sich hat und ge-
missermassen aus sich erzeugt Diese Veröffentlichung geht
einen Schritt weiter. Es gibt hohe Güter, Werte und Würden,
die, wenn es keine Übel gäbe, durch keine macht erstellt
werden könnten.

Ohne Grenzen und Enden.
Gott. Den Gebildeten dargelegt. 2. und 3. Auflage. 8®

(VU1 und 208 S.) m. 2.— ; geb. 1A. 2.70

„mit unerbittlicher Eogik zeigt Zimmermann im Gegen-
satz zu den ITlaferialisten, ITlonisten und Pantheisten philo-
sophisch und dann historisch toie der Weg gesunden menschen-
sinnes an allen künstlich erdachten Gebilden uorbei zur echten
Unendlichkeit führt. Zimmermann erbringt den Gottesbeweis
aus der Endlichkeit der Dinge. ,3edes menschliche Wesen
legt das Bekenntnis ab : Ich bin erschaffen. Also gibt
es ein Unerschaffenes. Das Unerschaffene aber ist unendlich.
Also gibt es ein unendliches, ohne Grenzen grosses und
ohne Schranken gutes Wesen.' Dieser Gedanke hat die
grössfen Geister beherrscht. Zimmermanns grossartige Ge-

dankengänge tuollen studiert und nachempfunden werden.
Wer sich die Zeit dazu nimmt, dem geht das Herz auf, und
in oollen Akkorden tönt die Harmonie mit dem Unendlichen
im Innern wieder." (Oos Wort, Berlin 1912, nr. 9.)

den
Gebildeten dargelegt. 8°

(VIII u. 192 S.) m. 1.80; geb. m. 2.50. (lieue Auflage
in Vorbereitung.)
„Führt das Gottesbedürfnis zur Erkenntnis des Daseins

Gottes? Das ist die frage, die in diesem Büchlein zur Be-
antwortung gelangt. Wir bedürfen Gott, darum existiert er.
Es ist kein leichtes, das da der Verfasser zu beweisen unter-
nimmt. Aber man folgt mit spannendem Atem seinen scharfen
und doch so schwunguollen Beweisgängen, und man wird
kaum stichhaltige Argumente denselben entgegenstellen
können." (ITlagazinf. uolkstümliche Apologetik, ITlergentheim 1912,4. Heft.)

Soll die Religion national sein?
Erläuterungen und Unterscheidungen. (Ergänzungshefte
zu den Stimmen der Zeit. Erste Reihe : Kulturfragen.
3. Heft.) gr. 8» (IV u. 112 S.) 1T1. 2.20

„Diese Schrift ist überaus zeifgemäss. Bei aller Hiebe
zu unserem Vaterlande und zu unserem Deutschtum dürfen
wir uns nicht durch Phrasen über deutsche Religion und
deutsches Christentum oerwirren lassen. In grosser Klarheit
und Schärfe legt Zimmermann die Berührungspunkte zwischen
llation und Religion dar. Das Christentum hat übernationale
Werte,\es hegt und pflegt aber auch die nationalen Werte.
Zimmermann geht der frage in allen ihren Einwänden und
Folgerungen nach und zeigt sowohl an konkreten Tatsachen
wie an feinsinnigen religiös-philosophischen Erörterungen,
wie die frage aufzufassen und zu beantworten ist."

(flugsburger Postzeitung 1916, Citerar. Beilage nr. 24.)
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Bienenwachskerzen garantiert rein
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